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14
Aktuelles aus der Gemeindeverwaltung

„Mein Hund macht sowas nicht!“

Totes Reh Anfang Januar im Schloßborner Gewerbegebiet gefunden (Foto privat)

Hunde sind treue Begleiter des Menschen, doch ihre natürlichen Instinkte lassen sich nicht völlig unter-
drücken. Besonders bei jüngeren oder nicht gut trainierten Tieren kann es leicht zu unvorhersehbarem Ver-
halten kommen. Freilaufende Hunde in der Nähe von Wildtiergebieten bergen eine erhebliche Gefahr für 
die lokale Fauna, insbesondere für Wildtiere wie Rehe und Rotwild. Mit dem Landesjagdgesetz in Hessen 
und dem darin geregelten Jagdschutz stellt die Landesregierung neben den Vorschriften des § 23 Bundes-
jagdgesetz weitere Bestimmungen zum Schutz bestandsbedrohter Wildarten auf, um das Wild u. a. vor 
wildernden Hunden zu schützen. 

Nähere Informationen unter: www.ljv-hessen.de

Damit ist auch klar, dass Hundehalter tunlichst alles dafür unternehmen sollten, dass der eigene 
Hund durch Hundetraining gezielt dahin gebracht wird, dass er möglichst den Versuchungen der 
Wildspur oder des Wildsichtkontakts widersteht, und den Hund durch entsprechende Trainings-
maßnahmen im Griff zu haben.

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Oberems,

Im Innenteil befindet sich eine Umfrage zur weiteren Benutzung der Alten Schule in Oberems.

Bitte fleißig ausfüllen und an die Gemeindeverwaltung rechtzeitig zurückschicken.

Gemeinde Glashütten, den 8. Februar 2025 
Ihr Thomas Ciesielski 
Bürgermeister
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OT Glashütten, Schloßborn und Oberems
Polizeinotruf		  110 
Polizei Königstein		  06174 92660 
Feuerwehr		  112
Vorzimmer Bürgermeister		  06174 292-21
Notdienst Wasserversorgung		  0172 6933200
Ampelausfall Hessen Mobil		  06192 93250

Bauhof Glashütten:
Bauschutt- und Grünschnittannahme sowie Annahme von 
Kleinelektrogeräten immer mittwochs von 16.00 bis 17.00 
Uhr und zusätzlich den 2. Mittwoch im Monat von 16.00 bis 
18.00 Uhr

Standesamt Glashütten und Königstein im Taunus:
Frau Koscielski-Riechwald		  Tel. 06174 202-235
Herr Palubicki		  Tel. 06174 202-236

Sprechstunden des Standesamtes:
Montag bis Donnerstag	 08.30-12.30 Uhr 
Freitag geschlossen

  Ortsteil Glashütten  
Derzeit gültige telefonische Sprechstunden der  
Gemeindeverwaltung:
(Termine vor Ort nur nach telefonischer Vereinbarung!)
Bürgerhaus, Schloßborner Weg 2, 1. OG. 
Internet: www.gemeinde-glashuetten.de 
E-Mail: info@gemeinde-glashuetten.de 
Tel. 06174 292-10 
Montags bis freitags		  von 09.00 – 12.00 Uhr 
Montags, mittwochs und donnerstags	 von 13.30 – 16.00 Uhr 
Dienstags		  von 13.30 – 18.00 Uhr

Steueramt Glashütten (Tel. 06174 292-25 oder -35): 
Montags bis freitags		  von 09.00 – 12.00 Uhr

Bürgerservice Glashütten (Tel. 06174 292-26/27/28): 
Sprechstunden: (Termine nach Vereinbarung)
Montags, mittwochs und donnerstags� von 07.00 – 13.30 Uhr
Dienstags� von 07.00 – 18.00 Uhr
Freitags� von 07.00 – 12.00 Uhr

Sprechstunde des Bürgermeisters: 
Nach Vereinbarung (Vorzimmer: Tel. 06174 292-21)

Archiv der Gemeinde Glashütten: 
Dienstags von 9.30-12.00 Uhr (Tel. 292-24, nach Vereinbarung)

Sprechstunden des Ortsgerichts (nur nach  
tel. Vereinbarung unter Tel. 0176 619 55 260):
Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 17.00 – 18.00 Uhr
Bürgerhaus, unten rechts Ortsgericht 
E-Mail: Ortsgericht_Glashuetten_I@gmx.de

(Sprechstunden der Ortsgerichte Schloßborn und  
Oberems: siehe rechte Spalte)

Sprechstunden des Schiedsamtes: 
Karl-Heinz Tiburcy, Tel: 0174 210 7841 
E-Mail: Karl-Heinz.Tiburcy@Schiedsmann.de 
(Termine nur nach telefonischer Vereinbarung)

Sprechstunden der Diakoniestation Taunus: 
Montag bis Freitag 08.00 bis 16.30 Uhr und nach Verein
barung. Büro: Siemensstraße 13, 61267 Neu-Anspach,  
Tel. 06081 94260

Sprechstunden des Revierförsters: 
Jeweils am 2. Dienstag im Monat in der Zeit von 16.00  
bis 18.00 Uhr im Alten Rathaus (Backes).  
Nur nach telefonischer Vereinbarung  
unter Tel. 06174 292-10

Waldkindergarten für Glashütten, Schloßborn 
und Oberems 
Information und Anmeldung: 
Vorstand		  Tel. 0163 6695971

Kath. Kindertagesstätte St. Christophorus: 
Wir nehmen Kinder im Alter von 18 Monaten bis 6 Jahre 
in unserem Kindergarten auf. 
Wir sind telefonisch erreichbar in der Zeit von 07.30 bis 
16.00 Uhr unter� Tel. 06174 61045 
E-Mail: kita-christophorus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

Unsere Betreuungszeiten sind: 
Montag bis Freitag		   von 07.30-12.30 Uhr 
Mittagsbetreuung mit Mittagessen	  von 12.30-16.00 Uhr

  Ortsteil Oberems  

Sprechstunden des Ortsgerichts: 
Nur nach tel. Vereinbarung im Alten Rathaus, Dienst-
zimmer: EG, 		  Tel. 06082 2359 (AB)

Ev. Kindertagesstätte Oberems:     Tel. 06082 2914 
Sprechzeiten der Leitung: 
Mo., Di., Mi., Do.		  von 08.30-10.00 Uhr

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag		  von 07.30-16.00 Uhr

Sprechstunden des Revierförsters: 
siehe Ortsteil Glashütten

Sprechstunden der Diakoniestation Taunus: 
Montag bis Freitag 08.00 bis 16.30 Uhr und nach Vereinba-
rung. Büro: Siemensstraße 13, 61267 Neu-Anspach,  
Tel. 06081 94260

  Ortsteil Schloßborn  
Sprechstunden des Ortsgerichts: 
Pfarrgasse 2 (im kath. Gemeindehaus) 
Termine nur nach Vereinbarung� dirkwschuh@gmail.com

Kath. Kindertagesstätte Marienruhe: 
Wir nehmen Kinder im Alter von 12 Monaten bis 6 Jahre 
in unserem Kindergarten auf. 
Wir sind telefonisch erreichbar 
in der Zeit		  von 07.30-16.00 Uhr 
unter der		  Tel. 06174 61037 
E-Mail: kita-marienruhe@mariahimmelfahrtimtaunus.de

Unsere Betreuungszeiten sind: 
Montag bis Freitag		  von 07.30-12.30 Uhr 
mit Mittagessen                		  von 07.30-14.00 Uhr 
Nachmittagsbetreuung		  von 14.00-16.00 Uhr

Sprechstunden des Revierförsters: 
siehe Ortsteil Glashütten

Sprechstunden der Sozialstation Königstein, 
Georg-Pingler-Straße 29: 
Büro: Mo.-Fr. von 09.00-15.00 Uhr	 Tel. 06172 59760170 
Der Anrufbeantworter wird in regelmäßigen Abständen  
– auch am Wochenende sowie an Sonn- und Feiertagen – 
abgehört. Wir rufen dann umgehend zurück.
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15	 Umfrage an Bürgerinnen und Bürger aus Oberems

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger des Ortsteil Oberems,

die Gemeindevertretung der Gemeinde Glashütten hat in ihrer Sitzung am 12. Dezember 2024 entschieden, dass 
eine Bürgerbefragung in ihrem Ortsteil durchzuführen ist. Es geht dabei um die anstehende Sanierung der Alten 
Schule, eines für ihren Ortsteil historisch bedeutenden Gebäudes.

Bisher hat das Bauamt die Alte Schule entkernen und eine Architektenplanung für die Sanierung erstellen lassen. 
Geplant war seitens Bürgermeister und Bauamt, dass das Gebäude im gemeindlichen Eigentum verbleibt und in 
2025 saniert werden sollte. Es war seitens dieser Planung vorgesehen, vier kleine Wohneinheiten auszubauen und 
dem lokalen Wohnungsmarkt vornehmlich für jüngere Erwachsene zur Verfügung zu stellen.

In ihrem Beschluss hat die Gemeindevertretung am 12. Dezember 2024 entschieden, dass zuerst eine Bürgerbefra-
gung sowie eine Marktevaluierung über einschlägige Immobilienportale durchzuführen sei. Gemäß Beschluss der 
Gemeindevertretung wurden alle weiteren Sanierungsmaßnahmen eingestellt.

Bitte füllen Sie diese Umfrage aus und werfen die ausgefüllte Umfrage bis zum 7. März 2025 entweder in den Brief-
kasten des Rathauses Glashütten, in den Briefkasten des Alten Rathaus Oberems ein oder senden diese zurück an 
Gemeindeverwaltung, Umfrage Alte Schule, Schloßborner Weg 2, 61479 Glashütten.

Gerne können Sie die ausgefüllte Umfrage auch eingescannt an folgende E-Mail-Adresse senden: alteschule@ge-
meinde-glashuetten.de

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme an dieser Umfrage, um ein aussagekräftiges Meinungsbild der Bürgerin-
nen und Bürger aus Oberems zu diesem wichtigen Thema zu erhalten.

Die Angaben des Namens und der Adresse dienen nur zur Kontrolle und Sicherstellung, dass nur Oberemser Bür-
gerinnen und Bürger an der Umfrage teilnehmen. Die Auswertung wird anonym durchgeführt.

Fragen:

1)	�Stimmen Sie zu, dass die Gemeinde Glashütten das Gebäude, wie bereits mit der Entkernung und Planung be-
gonnen, weiterhin in Eigenregie sanieren und renovieren soll sowie kleinere Wohnungen in Eigenregie und auf 
eigene Kosten installieren soll? Geplant waren seitens der Gemeindeverwaltung, vier Einheiten mit einer Wohn-
fläche von insgesamt 180 qm auszubauen. Es handelt sich hierbei im EG um zwei Wohnungen mit einer Fläche 
von je 30 m², im OG um eine Wohnung mit 75 m² und im DG um eine Wohnung mit 45 m². Eine unverbindliche 
Kostenschätzung der Architektin in Höhe von 1.025.018,00 € mit Datum vom 13. August 2024 liegt vor. Haus-
haltsmittel stehen dafür im Finanzhaushalt 2025 und 2026 zur Verfügung. 

	 Ja / Nein (Zutreffendes bitte unterstreichen)

2)	�Stimmen Sie zu, dass das Gebäude zu einem symbolischen Preis an einen Oberemser Verein oder Interessen-
gemeinschaft verkauft werden kann, mit der Vorgabe, die historische Fassade und Optik zu erhalten? In diesem 
Fall muss der Verein oder die Interessengemeinschaft das Gebäude eigenständig auf eigene Kosten sanieren.

	 Ja / Nein (Zutreffendes bitte unterstreichen)

3)	�Stimmen Sie zu, dass das Gebäude, so wie es jetzt ist, mit der Vorgabe, die historische Fassade und Optik zu 
erhalten, an einen Investor oder eine Privatperson verkauft werden kann?

	 Ja / Nein (Zutreffendes bitte unterstreichen)

Name und Anschrift (bitte unbedingt angeben): �

Bemerkungen: 

�

�

�

�

61479 Glashütten, den 8. Februar 2025 
Der Gemeindevorstand – Thomas Ciesielski – Bürgermeister
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Bekanntmachungen

16	 Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Glashütten

I.	� Haushaltssatzung der Gemeinde Glashütten  
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 
2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Ge-
meindevertretung am 12. Dezember 2024 folgende Haushalts-
satzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2025 wird

Ansatz EUR

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 15.937.674

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf –15.934.128

mit einem Saldo von 3.546

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 
auf

0

mit einem Saldo von 0

mit einem Saldo von 0

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und 
Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf� (1) 613.152

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.477.421

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf –6.642.400

mit einem Saldo von� (2) –5.164.979

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.180.400

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf –336.564

mit einem Saldo von� (3) 4.843.836

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des 
Haushaltsjahres von

292.009

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haus-
haltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 
5.180.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im 
Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künfti-
gen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen wird auf 10.692.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushalts-
jahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR 
festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
Grundsteuer A		 465 %
Grundsteuer B		 853 %
Gewerbesteuer		 380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich. 

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haus-
haltsplanes 2025 am 12. Dezember 2024 beschlossene Stellen-
plan. Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, bei organisato-
rischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang 
Planstellen umzusetzen. Die Umsetzungen sind bei Erlass der 
nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den 
Stellenplan aufzunehmen. 

§ 8

Es gelten folgende Sperrvermerke im Investitionsprogramm: 

•	� 552-02 (55210), Renaturierung Teichanlage, 
aufzuheben durch die Gemeindevertretung

§ 9

Über die Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevor-
stand. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang 
oder Bedeutung erheblich und liegen betragsmäßig über EUR 
25.000 und in Summe per anno über EUR 50.000, bedürfen sie 
der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung, im Übri-
gen ist der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

61479 Glashütten, den 12. Dezember 2024 
Der Gemeindevorstand – Thomas Ciesielski – Bürgermeister

II.	�Bekanntmachung der  
aufsichtsbehördlichen Genehmigung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach der HGO erforderlichen Genehmigungen der Auf-
sichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der 
Haushaltssatzung sind erteilt. Die Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde hat folgenden Wortlaut:

GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich

1.	� gemäß § 97a Nr. 4 HGO i. V. m. § 103 Abs. 2 HGO den Ge-
samtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde 
Glashütten für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Kre-
dite in Höhe von

5.180.400 EUR

(in Worten: Fünf Millionen  
einhundertachtzigtausendvierhundert Euro)

2.	� gemäß § 97 a Nr. 3 HGO i. V. m. § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 
der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamt-
betrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

10.692.000 EUR

(in Worten: Zehn Millionen  
sechshundertzweiundneunzigtausend Euro)

3.	� gemäß § 97 a Nr. 5 i. V. mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 
der vorgenannten Haushaltssatzung für die Aufnahme von 
Liquiditätskrediten festgesetzten Höchstbetrag von

1.000.000 EUR

(in Worten: Eine Million Euro)

Bad Homburg v. d. Höhe, den 30. Januar 2025 
Der Landrat des Hochtaunuskreises – gez. Ulrich Krebs
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III.  Öffentliche Auslegung

Gem. der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), wird der Haushalts-
plan 2025 der Gemeinde Glashütten vom 10. Februar 2025 bis 
einschließlich 14. Februar 2025 sowie vom 17. Februar 2025 
bis einschließlich 18. Februar 2025 während der allgemeinen 
Dienststunden im Rathaus, Schloßborner Weg 2 öffentlich 
ausgelegt.

61479 Glashütten, den 8. Februar 2025 
Der Gemeindevorstand – gez. Thomas Ciesielski – Bürgermeister

17	 Neues Baugebiet „Am Silberbach“ in Schloßborn – 
INTERESSIERT?

Am Silberbach' 1. BA I EFH –  
Vergabe nach Sozialkriterien

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbau-
grundstücken wurde das Baugebiet „Am Silberbach“ mit ei-
ner Größe von ca. 4,5 ha im Ortsteil Schloßborn entwickelt. 
Hier entstehen in einem 1. Bauabschnitt ca. 59 Bauplätze in 
einem allgemeinen Wohngebiet als Plus-Energie-Siedlung.

Bewerbungsverfahren nach sozialen Kriterien

Gerne können Sie sich für das nächste Vergabeverfahren auf 
der Interessentenliste vormerken lassen.

Die Bewerbungsphase läuft vom 20. Dezember 2024 bis 
zum 28. Februar 2025!

Das Baugebiet ist erschlossen und überwiegend mit Ein- 
und Zweifamilienhäusern bebaubar. Die Erschließung und 
Grundstücksausrichtung nimmt Bezug auf die Topografie 
und ermöglicht eine Südausrichtung der Baugrundstücke 
und somit eine sonnenoptimierte Bauweise. 

In dieser Ausschreibung werden 34 Einfamilienhausbau-
plätze nach den von der Gemeinde Glashütten beschlossenen 
Vergaberichtlinien angeboten. Die Verkaufspreise liegen je 
nach Lage zwischen 490 € / m² und 550 € / m². Die Größen-
angaben und Preise der Grundstücke können Sie der Grund-
stücksliste entnehmen.

Die Gebäude sind gemäß Energiekonzept im Plus-Energie-
Standard zu bauen. Die Käufer sind verpflichtet, das zu er-
richtende Wohnhaus selbst zu beziehen und dort 8 Jahre zu 
wohnen (Residenzpflicht).

Der Grundstücksverkauf erfolgt provisionsfrei.

Weitere Informationen erhalten Sie über folgenden Link: 
https://www.baupilot.com/glashuetten

61479 Glashütten, den 8. Februar 2025 
Der Gemeindevorstand – Thomas Ciesielski – Bürgermeister

Mitteilungen

18	 Bürgerservice geschlossen

Der Bürgerservice bleibt am Montag, dem 24. Februar 
2025, auf Grund von Nacharbeiten der Bundestagswahl 
geschlossen.

Ab dem 25. Februar 2025 sind die Mitarbeiter des Bürgerser-
vice wieder wie gewohnt für Sie da.

61479 Glashütten, den 8. Februar 2025 
Der Gemeindevorstand – Thomas Ciesielski – Bürgermeister

19	 Aktion „Saubere Landschaft“

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wie bereits im vergangenen Jahr wird auch in diesem Jahr 
2025 wieder eine Waldreinigungsaktion in Zusammenarbeit 
mit HessenForst durchgeführt. Unter Führung der örtlich zu-
ständigen Forstbeamten ist beabsichtigt, die ökologisch be-
deutsamen Waldrandzonen wie Waldsäume an öffentlichen 
Straßen, Waldwege und Waldparkplätze vom sogenannten 
„Wohlstandsmüll“ zu reinigen.

Termin ist Samstag, der 26. April 2025, um 9.00 Uhr.

Treffpunkt:

Für die Teilnehmer aus Glashütten und Oberems – Parkplatz 
am Waldfriedhof;

für die Teilnehmer aus dem OT Schloßborn – Forstmaschi-
nenhalle Schloßborn.

Die Waldreinigungsaktion soll gegen 12.00 Uhr beendet sein. 
Als Abschluss findet für alle Teilnehmer ein zünftiges Essen 
im Alten Rathaus in Oberems statt.

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele an der diesjähri-
gen Aktion wieder teilnehmen. Sie leisten damit einen großen 
Beitrag für unsere Umwelt. Wir wollen mit dieser jährlichen 
Aktion unsere wunderschöne Landschaft und Naturräume er-
halten. Zur besseren Planung bitten wir um Rückmeldung 
bis zum Montag, dem 11. April 2025, unter der folgenden 
E-Mail-Adresse: info@gemeinde-glashuetten.de, mit wieviel 
Personen Sie sich an der diesjährigen Waldreinigungsaktion 
beteiligen möchten.

Vielen Dank im Voraus.

61479 Glashütten, den 8. Februar 2025 
Der Gemeindevorstand – Thomas Ciesielski – Bürgermeister
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20	 Fundsachen im Bürgerbüro

Folgende Fundsachen liegen im Bürgerbüro

•	� Air Pods Pro seit dem 15. Dezember 2024

•	� Autoschlüssel Keyless System der Marke Honda seit dem 
23. Dezember 2024

•	� Haustürschlüssel von der Firma Abus „einzeln“ seit dem 
21. Januar 2025

Die Fundsachen können im Bürgerbüro, Schloßborner Weg 2, 
zu den üblichen Sprechzeiten besichtigt und mit endspre-
chenden Nachweis abgeholt werden.

61479 Glashütten, den 8. Februar 2025 
Der Gemeindevorstand – Thomas Ciesielski – Bürgermeister

21	 Veranstaltungstermine 2025 
(alle Termine sind derzeit unter Vorbehalt)

Folgende Veranstaltungen sind geplant:

KV 1910 
Schloßborn e.V.

1. Karnevalssitzung 08.02.25 19.11

J.E.T.Z.T. Haus Strickzeit 10.02.25 
� 16.00–18.00

Kulturkreis 
Glashütten

Vortrag Professor Dr. Deiss – 
Evang. Gemeindezentrum

13.02.25 19.00

J.E.T.Z.T. Haus Begegnungscafe 14.02.25 
� 15.00–18.00

KV 1910 
Schloßborn e.V.

2. Karnevalssitzung 15.02.25 19.11

Kath. 
Seniorentreff / 
Gemeindehaus

Faschingsfeier 20.02.25 15.00

Karnevalverein 
Glashütten e.V.

1. Prunksitzung 21.02.25 20.11

KV 1910  
Schloßborn e.V.

1. Kinder- und  
Jugendsitzung 

22.02.25 14.31

Karnevalverein 
Glashütten e.V.

2. Prunksitzung 22.02.25 20.11

KV 1910  
Schloßborn e.V.

2. Kinder- und  
Jugendsitzung 

23.02.25 14.31

J.E.T.Z.T. Haus Strickzeit 24.02.25 
� 16.00–18.00

J.E.T.Z.T. Haus Begegnungscafe 28.02.25 
� 15.00–18.00

KV 1910 
Schloßborn

Fastnachtszug 01.03.25 14.11

Karnevalverein 
Glashütten e.V.

Kreppelkaffee 02.03.25 15.00

Freiwillige Feuer-
wehr Schloßborn

Heringsessen 05.03.25 17.00

J.E.T.Z.T. Haus Spieleabend 07.03.25 
� 18.00–20.00

Kulturkreis 
Glashütten e.V.

Gitarrenkonzert 08.03.25 19.00

J.E.T.Z.T. Haus Strickzeit 10.03.25 
� 16.00–18.00

Kulturkreis 
Glashütten e.V.

Vortrag C. Klomann 
„Chronik von Schloßborn“ 
im Evang. Gemeindehaus

13.03.25 19.00

J.E.T.Z.T. Haus Begegnungscafe 14.03.25 
� 15.00–18.00

Ev.  
Lukasgemeinde

Glashüttener Kinderbasar

Vorverkauf für Schwangere 
und mit Kindern unter  
6 Monaten

14.03.25 
� 18.00–21.00 
 
 
� 16.00–17.30

Kath. 
Seniorentreff / 
Gemeindehaus

Das Modemobil kommt und 
gibt Gelegenheit sich neu 
einzukleiden

20.03.25 15.00

Förderverein 
Kita Marienruhe 
Schloßborn e.V.

Frühlingsmarkt 2025 23.03.25 
� 11.00–17.00

J.E.T.Z.T. Haus Strickzeit 24.03.25 
� 16.00–18.00

Gemeinde 
Glashütten

Sitzung der 
Gemeindevertretung

27.03.25 20.00
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J.E.T.Z.T. Haus Begegnungscafe 28.03.25 
� 15.00–18.00

Kulturkreis 
Glashütten e.V.

Vortrag C. Klomann  
„Chronik von Schloßborn“ 
im Evang. Gemeindehaus

03.04.25 19.00

TwTuwas e.V. Osteraction 05.04.25

Ökumenischer 
Chor Vocalitas

Jahreskonzert „Zauber der 
Liebe“ eine musikalisch-
romatische Musikreise im 
Bürgerhaus

06.04.25 17.00

Kath. 
Seniorentreff / 
Gemeindehaus

Osterfest und Sitztanz mit 
Gertrude Kreyling

17.04.25 15.00

Kulturkreis 
Glashütten e.V.

Lesung mit Judith Quast: 
Nachbeben im Bürgerhaus

23.04.25 19.00

Gemeinde 
Glashütten

Waldreinigung 26.04.25 
� 9.00–12.00

Kulturkreis 
Glashütten e.V.

Kammerkonzert 26.04.25 20.00

Gemeinde 
Glashütten

Europatag in Glashütten / 
Schloßborn

10.05.25

Kath. 
Seniorentreff / 
Gemeindehaus

Seniorenausflug 15.05.25

Gemeinde 
Glashütten

Sitzung der 
Gemeindevertretung

15.05.25 20.00

Schloßborner 
Laienbühne

Kindertheater 17.05. + 18.05.25

TwTuwas e.V. Jugendfreizeit 28.05.–01.06.25

SC Glashütten Vatertag / Sportfeld 29.05.25 ab 11.00

Förderkreis der 
Gemeindepart-
nerschaft e.V.

Provenzalischer Markt / 
Discoparty

31.05.25

Gemeinde 
Glashütten

Runder Tisch mit 
Bürgermeister / Bürgersaal

05.06.25 18.30

Kerbeverein 
Glashütten

Kerb in Glashütten  
auf dem Kleinsportfeld

06.06.–09.06.25

Kath. 
Seniorentreff / 
Gemeindehaus

Sommerfest 12.06.25

Kulturkreis 
Glashütten e.V.

Konzert Chor Vocalitas /  
Katholische Kirche 
Schloßborn

14.06.25 18.00

Kulturkreis 
Glashütten e.V.

Konzert Flötenspektakel 28.06.25 20.00

Gemeinde 
Glashütten

Sitzung der 
Gemeindevertretung

03.07.25 20.00

TwTuwas für  
Kinder und 
Jugendliche e.V.

Kinderfreizeit 12.07.-20.07.25

TwTuwas e.V. Ferienspiele 11.08.–15.08.25

Gemeinde 
Glashütten

Sitzung der 
Gemeindevertretung

28.08.25 20.00

Gemeinde 
Glashütten

Seniorenfahrt 04.09.25

Kulturkreis 
Glashütten e.V.

Konzert Duo Ozaki 06.09.25 20.00

Ev.  
Lukasgemeinde

Glashüttener Kinderbasar

Vorverkauf für Schwangere 
und mit Kindern unter  
6 Monaten

12.09.25 
� 18.00–21.00 
 
 
� 16.00–17.30

Kulturkreis 
Glashütten e.V.

Konzert-Lesung und 
Reisebericht Tenessee und 
Alabama

20.09.25 20.00

Gemeinde 
Glashütten

Sitzung der 
Gemeindevertretung

02.10.25 20.00

Kulturkreis 
Glashütten e.V.

Kammerkonzert 18.10.25 19.00

Ev. Kindergarten 
Oberems

St. Martins-Umzug am 
Feuerwehrhaus Oberems

07.11.25 17.00

Glashüttener 
Künstlergruppe

Vernissage
Samstag + Sonntag geöffnet

07.11.25� 20.00 
08.11.-09.11.2025 
� 11.00–18.00

Förderverein  
Kita Marienruhe

St. Martins Umzug / Katholi-
sche Kirche Schloßborn

08.11.25 ab 16.30

SC Glashütten Sport & Fun /  
Sporthalle Glashütten

09.11.25 15.00

Gemeinde 
Glashütten

Sitzung der 
Gemeindevertretung

13.11.25 20.00

Kulturkreis 
Glashütten e.V.

Adventskonzert / Katho
lische Kirche Glashütten

30.11.25 18.00

Gemeinde 
Glashütten

Seniorenweihnachtsfeier 
aller Ortsteile

06.12.25 
� 15.00–17.00

Gemeinde 
Glashütten

Sitzung der 
Gemeindevertretung

11.12.25 20.00

Impressum:

Herausgeber:  
Gemeindevorstand der Gemeinde Glashütten, Rathaus, 61479 Glashütten

Zustellung 14-tägig samstags kostenlos an alle Haushalte. Einzelexemplare können im Rathaus Glashütten abgeholt werden.
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Die Gemeinde Glashütten ist eine Kommune mit rund 5.400 Einwohnern im Hochtaunuskreis. Glashütten ist eine 
lebens- und liebenswerte Gemeinde mit einer hohen Wohn- und Lebensqualität. 

Sie sind auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit für den Sommer und haben Spaß im Umgang mit 
Menschen. Dann heißen wir Sie willkommen an Bord zum Start in die nächste Freibadsaison als

Aushilfe (m/w/d) für das Freischwimmbad Schloßborn
Aufgabengebiet:
•	� Pflege und Wartung der Einrichtung, Gebäude und 

Badeanlage
•	� Beckenaufsicht
•	� Überwachung und Bedienung der bädertechnischen 

Anlagen

Wir erwarten:
•	� Nachweis des Deutschen Rettungsschwimmabzei-

chens der DLRG (Silber) nicht  älter als 2 Jahre
•	� Nachweis der Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs 

(einschließlich Herz-Lungen-Wiederbelebung), nicht 
älter als 2 Jahre, oder die Bereitschaft, diesen kurz-
fristig nachzuholen

•	� Erfahrung in der Bädertechnik wünschenswert, 
jedoch nicht Voraussetzung

•	� Sie sind eine aufgeschlossene Persönlichkeit, für 
die ein flexibler Einsatz, auch an Wochenenden und 
Feiertagen, selbstverständlich ist

•	� Volljährigkeit

Wir haben Ihr Interesse geweckt?  
Informationen zur Tätigkeit erhalten Sie auch gerne vorab von Herrn Becker, Telefon 06174 964620. 

Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung.

Menschen mit Schwerbehinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an personal@gemeinde-glashuetten.de

Bei Fragen zu diesem Stellenangebot wenden Sie sich an Frau Karin Humayer, Tel: 06174 292-19 

61479 Glashütten, den 8. Februar 2025 
Der Gemeindevorstand – Thomas Ciesielski – Bürgermeister

Gemeinde Glashütten/Hochtaunus
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S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g

Die Gemeinde Glashütten ist eine Kommune mit rund 5.400 Einwohnern im Hochtaunuskreis. Glashütten ist eine 
lebens- und liebenswerte Gemeinde mit einer hohen Wohn- und Lebensqualität. 

Sie sind auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit für den Sommer und haben Spaß im Umgang mit 
Menschen. Dann heißen wir Sie willkommen an Bord zum Start in die nächste Freibadsaison als

Aushilfskraft (m/w/d) 556,– €  
für das Freischwimmbad Schloßborn

Aufgabengebiet:
•	� Hilfstätigkeiten bei der Pflege der Einrichtung, 

Gebäude und Badeanlage auf Anweisung

Wir erwarten:
•	� eine aufgeschlossene Persönlichkeit, für die ein 

flexibler Einsatz, auch an Wochenenden und  
Feiertagen, selbstverständlich ist

•	� Mindestalter 16 Jahre

Ihr Interesse ist geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung.

Menschen mit Schwerbehinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an personal@gemeinde-glashuetten.de

Bei Fragen zu diesem Stellenangebot wenden Sie sich an Frau Karin Humayer, Tel: 06174 292-19 

61479 Glashütten, den 8. Februar 2025 
Der Gemeindevorstand – Thomas Ciesielski – Bürgermeister

Gemeinde Glashütten/Hochtaunus
23

S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g


